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Dieser Prüfungsbericht ist urheberrechtlich geschützt und besitzt lediglich internen Charakter. 
Jegliche externe Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der ausdrücklichen 
Zustimmung durch: 
 

Landkreis Fulda 
Der Kreisausschuss 

Fachdienst 1400 – Revision 
Wörthstraße 15, 36037 Fulda 

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in den Ausführungen dieses Prüfberichtes bewusst 
nur die männliche Bezeichnung verwendet. Selbstverständlich sind aber trotz der Vereinfachung 
alle Geschlechter (männlich, weiblich, divers) ausdrücklich gemeint. 
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1. Der Verband im Überblick 

Art des Verbandes Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband 

Sitz des Verbandes 
Wohnort des Verbandsvorsitzenden 
Verwaltungssitz: Rathaus der Marktgemeinde Hilders 

Aufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Fulda 

Aufgaben des Verbandes 

 Die laufende Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirt-
schaftswege (befestigte Wege und Erdwege) und der im 
Zuge dieser Wege liegenden Brücken, Durchlässe und Weg-
eseitengräben in den Gemarkungen der Mitgliedsgemein-
den. 

 Den Ausbau der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege in den 
Gemarkungen der Mitgliedsgemeinden anzuregen, zu för-
dern und zu beaufsichtigen sowie Pläne dafür aufzustellen. 

 Alle in der Unterhaltung der Gemeinden stehenden Gräben 
und sonstigen Gewässer zu unterhalten und zu räumen. 

Verbandsmitglieder 

Stadt Gersfeld (Rhön), 
Stadt Tann (Rhön),  
Marktgemeinde Hilders, 
Gemeinde Ebersburg, 
Gemeinde Ehrenberg (Rhön) 

Organe Verbandsversammlung, Verbandsvorstand 

Verbandsversammlung 

10 stimmberechtigte Vertreter der Verbandsmitglieder: 
Stadt Gersfeld (Rhön) 3 Vertreter, 
Stadt Tann (Rhön) 2 Vertreter, 
Marktgemeinde Hilders 2 Vertreter, 
Gemeinde Ebersburg 1 Vertreter, 
Gemeinde Ehrenberg (Rhön) 2 Vertreter 
(Vorsitzender zum 31.12.2023: Herr Ottmar Seng) 

Verbandsvorstand 

Der Verbandsvorstand besteht aus den jeweiligen Bürgermeis-
tern der Verbandsmitglieder.  
Bürgermeister Ronny Günkel (Verbandsvorsteher),  
Bürgermeister Mario Dänner (stellv. Verbandsvorsteher) 
Bürgermeister Peter Kirchner (Vorstandsmitglied)  
Bürgermeister Steffen Korell (Vorstandsmitglied) 
Bürgermeister Benjamin Reinhart (Vorstandsmitglied) 

Wirtschafts- und 
Haushaltsführung 

Gemäß § 16 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Vorschriften 
über die Gemeindewirtschaft (sechster Teil der Hessischen 
Gemeindeordnung) nach Maßgabe des § 18 des Gesetzes 
über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) auf die Wirt-
schafs- und Haushaltsführung des Verbandes sinngemäß an-
zuwenden. 
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2. Prüfungsauftrag 

Nach den Vorschriften der §§ 128 Abs. 1 HGO, 131 Abs. 1 Nr. 1 HGO i. V. m. § 16 Abs. 2 der 
Verbandssatzung obliegt der Revision die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 
2023 unter Einbeziehung der Buchführung und des Rechenschaftsberichts für das Haushalts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023  

des Feldwege- und Grabenunterhaltungsverbandes „Hohe Rhön“ 
(nachfolgend Verband genannt). 

Grundlage der Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Verbandsvorstand sind die Hes-
sische Gemeindeordnung (HGO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie 
die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport erlassenen Hinweise zur GemHVO 
und ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Regelungen. 
Nachrangig sind die handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. 

Die Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung wird in den §§ 92 bis 114 HGO geregelt. 
Für die Bewertung des Vermögens und der Schulden sowie die Aufstellung der Vermögens-
rechnung sind die Regelungen der §§ 38 bis 52 GemHVO sowie die hierzu erlassenen Hin-
weise zur GemHVO maßgebend. 

Der Verband ist für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des 
Anhangs und des Rechenschaftsberichts nach den Vorschriften der HGO und der GemHVO 
verantwortlich. Hierfür sind die gesetzlichen Vorschriften des § 108 Abs. 3 HGO i. V. m. 
§ 112 HGO und die §§ 32 ff. GemHVO heranzuziehen. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 erfolgte durch die Revision unter 
Wesentlichkeitsgrundsätzen und unter Beachtung der „Leitlinien zur Durchführung von kom-
munalen Jahresabschlussprüfungen“ des Instituts der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüfe-
rinnen in Deutschland e.V. (vgl. IDR-L-200). 

Die jährliche Haushalts- und Wirtschaftsführung des Verbandes findet ihren Abschluss in der 
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss und der Entlastung des Verbands-
vorstandes nach den Bestimmungen der §§ 113 und 114 HGO i. V. m. § 51 Nr. 9 HGO. 

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 112 HGO durch den Verbandsvorstand und 
dessen Prüfung durch die Revision werden die Beschlussfassungen der Verbandsversamm-
lung vorbereitet. Damit leistet der Prüfungsbericht auch einen Beitrag für das Kontroll- und 
Überwachungsrecht der Verbandsversammlung (§ 50 Abs. 2 HGO), das ihr über die gesamte 
Verwaltung, die Geschäftsführung des Verbandsvorstandes und die Verwendung der Einzah-
lungen und Auszahlungen beziehungsweise Erträge und Aufwendungen zusteht. 

Der Jahresabschluss wurde in dem Zeitraum vom 16. Dezember 2024 bis 09. Februar 2025 
(mit Unterbrechungen) vom Fachdienst Revision des Landkreises Fulda geprüft. Anschließend 
erfolgte die Berichterstattung. 

Das Ergebnis der Abschlussprüfung ist gem. § 128 Abs. 2 HGO in diesem Prüfungsbericht 
dargestellt. Dieser Prüfungsbericht wurde in Anlehnung an die Prüfungsrichtlinie IDR-L-260 
(„Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“) sowie den Prüfungs-
standard IDW PS 450 („Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“) des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) erstellt. 
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3. Prüfungsergebnisse 

3.1 Zusammenfassung der Prüfung 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde ordnungsgemäß aus den Inventaren und 
der Buchhaltung des Verbandes entwickelt. Die Vermögens- und Schuldenpositionen sind aus-
reichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst. 

Die Buchführung ist nach § 32 Abs. 2 GemHVO so beschaffen, dass sie einem sachverständi-
gen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über 
die wirtschaftliche Lage des Verbandes vermitteln kann. Die Eintragungen in den Büchern sind 
vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar vorgenommen worden. 

Der Ansatz und die Bewertung erfolgten im Wesentlichen unter Beachtung der GemHVO und 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.  

Nach § 112 Abs. 5 HGO soll der Verbandsvorstand den Jahresabschluss innerhalb von vier 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und die Verbandsversammlung sowie die 
Aufsichtsbehörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrich-
ten. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte am 18. November 2024 und damit nicht 
innerhalb der gesetzlichen Frist. 

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Aussagen zur Prüfung des Jahres-
abschlusses 2023 zusammengefasst dargestellt. Für nähere Informationen zu den einzelnen 
Ergebnissen wird auf die jeweiligen Erläuterungen im Prüfungsbericht verwiesen. 

 
Haushaltswirtschaft 
 

 Der Verband hat seine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der § 92 ff. HGO spar-
sam und wirtschaftlich zu führen, die stetige Erfüllung seiner Aufgaben ist dabei sicherzu-
stellen. 

Die Prüfung hat ergeben, dass die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft im Wesent-
lichen den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr ist nach § 97 HGO aufgestellt und von der Verbandsversammlung am 
08. Februar 2023 beschlossen worden. Zur näheren Erläuterung verweisen wir auf 
Punkt 5.3. Die Prüfungsfeststellungen, welche sich im Rahmen der Jahresabschlussprü-
fung ergeben haben, sind dem Punkt 3.2 zu entnehmen. 

 Die Ausführungen des Verbandes zur Einhaltung des Haushaltsplanes und zu den Plan-
Ist-Abweichungen sind im Rechenschaftsbericht dargestellt und können von der Revision 
nachvollzogen werden. 

 In das Haushaltsjahr 2024 werden investive Haushaltsermächtigungen in Höhe von 
4 TEUR übertragen. 
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Vermögensrechnung 

 Die Bilanzsumme beträgt 792 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 206 TEUR 
erhöht. 

 Das Anlagevermögen beläuft sich auf 720 TEUR. Es setzt sich im Wesentlichen aus dem 
Sachanlagevermögen in Höhe von 710 TEUR zusammen. 
 
Die dazu korrespondierenden investiven Sonderposten sind in Höhe von 114 TEUR bilan-
ziert. 

 Das Eigenkapital des Verbandes erhöht sich zum 31. Dezember 2023 um 22 TEUR und 
beträgt insgesamt 160 TEUR. 

 Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert worden. Zum 31. De-
zember 2023 belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 474 TEUR. Hierin sind Kredit-
verbindlichkeiten für investive Maßnahmen von 466 TEUR enthalten.  

 Die Vorschriften zur ordnungsgemäßen Bewertung und Bilanzierung wurden nach den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Wesentlichen eingehalten. Zur näheren Erläu-
terung verweisen wir auf Punkt 5.2. Die Prüfungsfeststellungen, welche sich im Rahmen 
der Jahresabschlussprüfung ergeben haben, sind dem Punkt 3.2 zu entnehmen. 

 
Ergebnisrechnung 

 Das Jahresergebnis von 22 TEUR setzt sich aus einem Fehlbertrag im außerordentlichen 
Ergebnis von 1 TEUR und einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 23 TEUR zu-
sammen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Jahresergebnis um 9 TEUR höher ausgefallen. 

 Die Prüfung hat ergeben, dass die Ergebnisrechnung im Wesentlichen den gesetzlichen 
Vorgaben entspricht. Zur näheren Erläuterung verweisen wir auf Punkt 5.2.  

 
Finanzrechnung 

 Die Finanzrechnung schließt mit einer Erhöhung der flüssigen Mittel um 13 TEUR ab, so-
dass sich am Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Zahlungsmittelbestand von 47 TEUR 
ergibt. Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen so-
wie alle geleisteten Auszahlungen.  

 Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht die Finanzrechnung 
grundsätzlich den gesetzlichen Vorschriften. Für weitere Informationen verweisen wir auf 
die Ausführungen unter Punkt 5.2. 

 
Anhang 

 Der Anhang wurde dem Jahresabschluss beigefügt; die nach § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO 
i. V. m. § 50 GemHVO vorgeschriebenen Erläuterungen und weiteren Angaben sind im An-
hang enthalten.  
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 Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Anhang grundsätzlich 
den gesetzlichen Vorschriften. 

 
Rechenschaftsbericht 

 Der Rechenschaftsbericht soll aufzeigen, ob der Verband über die finanzwirtschaftliche 
Grundlage verfügt, die zur stetigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Dies setzt eine Prog-
nose der mittelfristig zu erwartenden Entwicklung voraus. Der Rechenschaftsbericht hat 
Erläuterungs- und Informationsfunktion und soll über die wesentlichen Ergebnisse des Jah-
resabschlusses informieren und die voraussichtliche Entwicklung des Verbandes darlegen. 
Die Verbandsversammlung soll dadurch die Möglichkeit erhalten, zukunftsbezogene Steu-
erungsentscheidungen treffen zu können.  

 Der Rechenschaftsbericht vermittelt eine zutreffende Darstellung der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage des Verbandes. Der Rechenschafsbericht entspricht, nach 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen, im Wesentlichen der gesetzlichen Vor-
schrift des § 112 Abs. 3 HGO i. V. m. § 51 GemHVO. 

 
Schlussbetrachtung zum Jahresabschluss 

 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 entspricht im Wesentlichen den gesetzli-
chen Vorschriften und vermittelt, bis auf unsere Feststellungen (Punkt 3.2), ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage des Verbandes. 

 Der Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage des Verbandes stellen sich wie folgt dar: 

 

Die Vermögensrechnung ist im kommunalen Bereich wesentlich vom Anlagevermögen ge-
prägt. Das Anlagevermögen unterliegt einer Abnutzung, welche durch regelmäßige Inves-
titionen kompensiert werden sollte. Im vorstehenden Schaubild sind die Zugänge zum An-
lagevermögen im Vergleich zu den ordentlichen Abschreibungen dargestellt. 
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Die vorstehende Übersicht stellt zum jeweiligen Bilanzstichtag dem Zahlungsmittelbestand 
die Gesamtverbindlichkeiten gegenüber. Die Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2023 in 
Höhe von 474 TEUR teilen sich folgendermaßen auf: 
 

 

 

Im obigen Schaubild wird die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im 5-Jahres-Ver-
gleich dargestellt. 

  

Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit bis zu einem 

Jahr 

Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von mehr als ei-

nem bis zu fünf Jahren 

Verbindlichkeiten mit ei-
ner Restlaufzeit von 
mehr als fünf Jahren 

44 TEUR 124 TEUR 306 TEUR 



Prüfungsbericht - Jahresabschluss zum 31.12.2023 

 

 
 

Fachdienst 1400 – Revision 
Seite 10 von 33 

3.2 Prüfungsfeststellungen 

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Feststellungen zur Prüfung des Jah-
resabschlusses 2023 zusammengefasst dargestellt: 

1. Die Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan ist von der Verbandsversammlung am 
08. Februar 2023 beschlossen worden. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung ist mit 
Verfügung vom 18. April 2023 erfolgt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung 2023 erfolgte in den Mitteilungsblättern der Verbandsmitglieder im Mai 2023. Die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 lag im Zeitraum vom 15. Mai bis einschließlich 
26. Mai 2023 im Rathaus der Gemeinde Hilders zur Einsichtnahme aus. Darauf wurde in 
der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung hingewiesen.  

Der Zweckverband hat sich bis zu diesem Zeitpunkt in der vorläufigen Haushaltsführung 
nach § 99 HGO befunden. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Vorschrift des § 97 Abs. 3 HGO. Hier-
nach soll die beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat 
vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.  

2. Nach § 28 GemHVO ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen, um mehrmals jähr-
lich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten und um rechtzeitig auf we-
sentliche Plan-Ist-Abweichungen reagieren zu können. Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ver-
bandsversammlung lediglich ein Bericht nach § 28 GemHVO vorgelegt worden.  

Unterjährige Berichte können auch per Mail oder per Umlauf verteilt werden. 

3. Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist nach § 14 GemHVO eine Kosten- und 
Leistungsrechnung zu führen. Zur Zeit der Prüfung bestand noch keine implementierte 
Kosten- und Leistungsrechnung.  

4. In den Teilhaushalten sollen nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen für die wesentli-
chen Produkte Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angege-
ben werden (§ 4 Abs. 2 S. 5 GemHVO). Entsprechend den Teilhaushalten sind im Jahres-
abschluss Teilrechnungen aufzustellen. Die Teilergebnisrechnungen sind jeweils um die 
tatsächlich angefallenen Beträge zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen 
Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). 
 
Eine Darstellung der Leistungsmengen und Kennzahlen wurde weder im Haushaltsplan 
noch im Jahresabschluss vorgenommen. 

5. Nach § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO hat der Verband unverzüglich eine Nachtragssatzung zu 
erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszah-
lungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in 
einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Um-
fang geleistet werden müssen. Wir empfehlen, den Tatbestand des „erheblichen Umfangs“ 
in der Haushaltssatzung genau zu definieren. 

 

 

 

 



Prüfungsbericht - Jahresabschluss zum 31.12.2023 

 

 
 

Fachdienst 1400 – Revision 
Seite 11 von 33 

3.3 Künftige Entwicklung sowie deren Chancen und Risiken 

Nach Auffassung der Revision wurden die folgenden wesentlichen Aussagen zur künftigen 
Entwicklung des Verbandes sowie deren Chancen und Risiken getroffen:  

 Für den Verband ist es nicht absehbar, inwieweit die Verbandsgemeinden in Zukunft ein 
Budget für zu vergebende Arbeiten zur Verfügung haben werden. Daher muss jedes Jahr 
mit einem Rückgang des Auftragsvolumens gerechnet werden.  

 Die Umsatzbesteuerung von Körperschaften des öffentlichen Rechts hat sich ab dem Jahr 
2017 grundlegend geändert. Aufgrund der Prüfungsergebnisse einer beauftragten Bera-
tungsfirma hat der Verbandsvorstand in seiner Sitzung am 05. Dezember 2022 beschlos-
sen, dass die Verbandsleistungen wie bisher entsprechend der Verbandssatzung umsatz-
steuerfrei an die Mitgliedskommunen weiterberechnet werden.  

 Aufgrund der im Baugewerbe herrschenden guten Wirtschaftslage bzw. geringen Arbeits-
losigkeit einerseits und der besseren Jobangebote in der freien Wirtschaft andererseits, 
sind Fachkräfte nach Ansicht des Verbandes nur schwierig zu gewinnen. 

 Teilweise erheblich veraltet ist der Maschinen- und Fuhrpark des Verbandes; dies führt zu 
Reparaturen oder Neuanschaffungen, was Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation hat.  

 
Die Aussagen im Rechenschaftsbericht spiegeln nach Auffassung der Revision insgesamt die 
künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken, die damit verbunden sind, zutreffend 
wider.  
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3.4 Kennzahlenanalyse 

Kennzahlen sind hochverdichtete Maßgrößen mit dem Zweck, einen möglichst schnellen und 
umfassenden Überblick über die wirtschaftliche Lage des Verbandes zu erhalten. Eine Anwen-
dung von Kennzahlen ist grundsätzlich sinnvoll, allerdings ist dabei das Umfeld des Verbandes 
zu berücksichtigen (demographische, soziale und ökonomische Faktoren). 

Eine Vergleichbarkeit im interkommunalen Bereich ist im Vorfeld genau zu untersuchen, ins-
besondere im Hinblick auf die gegebenenfalls unterschiedliche Zuordnung von Buchungsdaten 
oder zulässigen Abweichungen nach der GemHVO (z. B. bei Nutzungsdauern oder der Ein-
räumung von Wahlrechten). 

Ebenfalls ist bei der Anwendung von Kennzahlen im kommunalen Bereich zu berücksichtigen, 
dass kommunales Vermögen zum Großteil nicht veräußerbar ist und somit kein Schuldende-
ckungspotenzial besitzt. 

Ausschlaggebend bei Interpretationen ist deshalb nicht unbedingt die Höhe der einzelnen 
Kennzahlen, sondern deren Verlauf im Mehrjahresvergleich. 

Das folgende Kennzahlenset zeigt ausgewählte Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Er-
trags- und Finanzlage: 

  

2023 2022 2021

EUR EUR EUR

Bilanzsumme 791.670 585.948 617.946

Anlagevermögen 719.722 535.955 587.664

Eigenkapital 160.331 138.711 125.883

Sonderposten (investiv) 113.530 120.970 128.411

Fremdkapital (Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Sonderposten 
Gebührenausgleich)

517.809 326.267 363.652

langfristiges Fremdkapital (Kredite über 5 Jahre ohne 
Liquiditätskredite, Pensions- u. Beihilferückstellungen, Rückstellungen 
Deponien u. Altlasten)

305.601 169.745 193.147

Gesamtinvestitionen (Anlagenzugänge aus Anlagenspiegel ohne 
Finanzanlagevermögen)

253.219 690 1.184

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv) 7.440 7.441 7.441

Abschreibungen (ohne Finanzanlagevermögen) 68.309 52.399 53.603

kumulierte Abschreibungen (ohne Finanzanlagevermögen) 885.284 820.734 768.335

historische Anschaffungs- und Herstellungskosten (ohne 
Finanzanlagevermögen)

1.604.956 1.356.639 1.355.949

Berechnungsgrundlagen aus Jahresabschluss
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Die Eigenkapitalquote 1, die den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital angibt, beträgt 
20,25 % (Vorjahr 23,67 %). Unter Berücksichtigung der eigenkapitalähnlichen Sonderposten, 
die im Wesentlichen die erhaltenen und nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüsse für 
die durchgeführten Investitionen beinhalten, errechnet sich eine Eigenkapitalquote 2 von 
34,59 % (Vorjahr 44,32 %). Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer ist das Finanzie-
rungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität des Verbandes. 

Die Fremdkapitalquote des Verbandes beläuft sich auf 65,41 % (Vorjahr 55,68 %). Diese 
Quote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und stellt genau wie die Eigenka-
pitalquote den Grad der Verschuldung bzw. der finanziellen Unabhängigkeit dar. Allgemein gilt, 
dass es für einen Verband umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote ausfällt. 

Auf das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen stellt die Anlagevermögens-
quote (auch Anlagenintensität) ab. Sie gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des lang-
fristig in dem Verband gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Eine hohe 
Anlagenintensität ist für Verbände typisch, da die Vermögenslage meist durch ein hohes Infra-
strukturvermögen geprägt ist. Andererseits lässt eine hohe Anlagenintensität auch auf hohe 
fixe Kosten (insbesondere Abschreibungen, Instandhaltungen) schließen. Die Anlagevermö-
gensquote beträgt 90,91 % (Vorjahr 91,47 %). 

Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 zeigen an, wie das Anlagevermögen durch das Kapital 
finanziert ist. Das Anlagevermögen soll langfristig zur Verfügung stehen. Es handelt sich um 
langfristig gebundenes Vermögen, das ebenso langfristig finanziert sein soll. Die Anlagende-
ckung durch Eigenkapital und Sonderposten (Anlagendeckungsgrad 1) sollte mindestens 
100 % betragen. Unter weiterer Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals (Anlagende-
ckungsgrad 2) sollte eine Anlagendeckung von über 100 % angestrebt werden. Für den Ver-
band errechnet sich ein Anlagendeckungsgrad 1 von 38,05 % (Vorjahr 48,45 %) und ein Anla-
gendeckungsgrad 2 von 80,51 % (Vorjahr 80,12%). 

Der Anlagenabnutzungsgrad des Verbandes beläuft sich auf 55,16 % (Vorjahr 60,50 %) und 
zeigt, zu wie viel Prozent das Anlagevermögen bereits abgeschrieben ist. Je höher der Anla-

2023 2022 2021

% % %

Eigenkapitalquote 1 20,25 23,67 20,37

Eigenkapitalquote 2 34,59 44,32 41,15

Fremdkapitalquote 65,41 55,68 58,85

Anlagevermögensquote 90,91 91,47 95,10

Anlagendeckungsgrad 1 38,05 48,45 43,27

Anlagendeckungsgrad 2 80,51 80,12 76,14

Anlagenabnutzungsgrad 55,16 60,50 56,66

Reinvestitionsquote 370,70 1,32 2,21

Drittfinanzierungsquote 10,89 14,20 13,88

Kennzahlen

୉୧୥ୣ୬୩ୟ୮୧୲ୟ୪

୆୧୪ୟ୬୸ୱ୳୫୫ୣ
x 100

୅୬୪ୟ୥ୣ୴ୣ୰୫ö୥ୣ୬

୆୧୪ୟ୬୸ୱ୳୫୫ୣ
x 100

୉୧୥ୣ୬୩ୟ୮୧୲ୟ୪ାୗ୭୬ୢୣ୰୮୭ୱ୲ୣ୬ ୧୬୴ୣୱ୲୧୴

୅୬୪ୟ୥ୣ୴ୣ୰୫ö୥ୣ୬
x 100

୉୧୥ୣ୬୩ୟ୮୧୲ୟ୪ାୗ୭୬ୢୣ୰୮୭ୱ୲ୣ୬ା୪ୟ୬୥୤୰୧ୱ୲୧୥ୣ  ୊୰ୣ୫ୢ୩ୟ୮୧୲ୟ୪

୅୬୪ୟ୥ୣ୴ୣ୰୫ö୥ୣ୬
x 100

ୋୣୱୟ୫୲୧୬୴ୣୱ୲୧୲୧୭୬ୣ୬

୅ୠୱୡ୦୰ ୧ୣୠ୳୬୥ୣ୬ 
x 100

୉୧୥ୣ୬୩ୟ୮୧୲ୟ୪ାୗ୭୬ୢୣ ୰୮୭ୱ୲ୣ୬ ୧୬୴ୣୱ୲୧୴

୆୧୪ୟ୬୸ୱ୳୫୫ୣ
x 100

୉୰୲୰ä୥ୣ ୟ୳ୱ ୢ ୣ୰ ୅୳୤୪öୱ୳୬୥ ୴୭୬ ୗ୭୬ୢୣ ୰୮୭ୱ୲ୣ୬

୅ୠୱୡ୦୰ୣ୧ୠ୳୬୥ୣ୬ 
x 100

୊୰ୣ୫ୢ୩ୟ୮୧୲ୟ୪

୆୧୪ୟ୬୸ୱ୳୫୫ୣ
x 100

୩୳୫୳୪୧ୣ୰୲ୣ ୅ୠୱୡ୦୰ୣ୧ୠ୳୬୥ୣ୬

୦୧ୱ୲୭୰୧ୱୡ୦ୣ ୅୬ୱୡ୦ୟ୤୤୳୬୥ୱିୌୣ୰ୱ୲ୣ୪୪୳୬୥ୱ୩୭ୱ୲ୣ୬ 
x 100
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genabnutzungsgrad ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zeitnah notwendige Er-
satzinvestitionen anfallen. Folglich bedeutet ein niedriger Anlagenabnutzungsgrad, dass der 
Verband mit einem neuwertigen Anlagevermögen arbeitet. Daraus lässt sich, auch i. V. m. der 
Reinvestitionsquote, der zukünftige Investitionsbedarf bzw. der Investitionsstau ableiten. 

Bei der Reinvestitionsquote wird auf das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins Anlagever-
mögen (ohne Finanzanlagevermögen) zu den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagever-
mögen (ohne Finanzanlagevermögen) im Haushaltsjahr abgestellt. Sie beschreibt, in welchem 
Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust durch Abschreibungen 
ausgleichen. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen 
durch Neuinvestitionen erhöht, bei unter 100 % kommt es zu einem Substanzverzehr kommu-
nalen Vermögens. Die Reinvestitionsquote des Verbandes beträgt 370,70 % (Vorjahr 1,32 %). 

Das Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Aufwendungen für 
Abschreibungen (Drittfinanzierungsquote) zeigt auf, inwieweit die Abschreibungen des im-
materiellen Vermögens und des Sachanlagevermögens durch die Erträge aus der Auflösung 
der Sonderposten gedeckt werden. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten decken 
aktuell zu 10,89 % (Vorjahr 14,20 %) die Aufwendungen für Abschreibungen des Verbandes. 

Für die Ergebnisrechnung ergeben sich folgende, wichtige Kennzahlen: 

Personalaufwandsquote: 
Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die Personalaufwendungen auf 286 TEUR. Im Verhältnis 
zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) von 
478 TEUR ergibt sich hieraus eine Personalaufwandsquote von 59,82 %. 

  

Sach- und Dienstleistungsquote: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (123 TEUR) machen im Haushaltsjahr 
2023, bezogen auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwen-
dungen) von 478 TEUR, insgesamt 25,69 % aus. 

  
  

Jahr 2023 2022 2021 2020 2019
Personalaufwandsquote 59,82 % 55,82 % 59,73 % 61,40 % 60,21 %

Jahr 2023 2022 2021 2020 2019
Sach- und Dienstleistungsquote 25,69 % 32,21 % 28,36 % 27,13 % 28,30 %
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

4.1 Gegenstand der Prüfung 

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses 
und des Rechenschaftsberichts liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstandes des Ver-
bandes. 

Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung 
ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des 
Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und 
über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Dazu hat die Revision den Haushaltsplan, die Buchführung, die Anlagen, den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2023, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teil-
rechnungen, der Vermögensrechnung sowie dem Anhang und den Rechenschaftsbericht für 
das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 des Verbandes geprüft. Der Jahres-
abschluss wurde im Wesentlichen unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung 
nach der HGO beziehungsweise GemHVO aufgestellt. 

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
über den Jahresabschluss, Anhang und den Rechenschaftsbericht sowie die Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer ge-
setzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und 
strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss, 
Anhang und Rechenschaftsbericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung. 

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2 b Umsatzsteuergesetz 
(UStG)) wurde im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2015 beschlossen. Durch dieses 
Gesetz ergeben sich grundlegende Änderungen für die juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts im Bereich der Umsatzsteuer. Während in der Vergangenheit noch der Grundsatz galt, 
dass juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht umsatzsteuerliche Unternehmer sind, 
sondern lediglich mit ihren Betrieben gewerblicher Art die umsatzsteuerliche Unternehmerei-
genschaft begründen, definiert die Neuregelung nunmehr eine allgemeine Unternehmereigen-
schaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts. Das Umsatzsteuergesetz sieht hierfür 
eine optionale Übergangsregelung vor.  

Der Verband hat gegenüber dem Finanzamt erklärt, dass sie § 2 Abs. 3 UStG in der am  
31. Dezember 2015 geltenden Fassung auch weiterhin für sämtliche Umsätze anwendet Die 
Übergangsregelung zur Anwendung des § 2 b UStG läuft zum 31. Dezember 2026 aus. Zum    
1. Januar 2027 ist daher der § 2b UStG zwingend anzuwenden und tritt für alle Leistungen der 
Verband in Kraft.  

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen unserer Prüfung i.S.d. § 131 HGO keine steuerliche 
Prüfung erfolgt. Wir empfehlen dem Verband eine organisatorische und steuerliche Prüfung 
hinsichtlich der Neuregelung der Umsatzbesteuerung und bitten um Beachtung der Umset-
zungsfrist.  
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4.2 Art und Umfang der Prüfung 

Gem. § 128 Abs. 1 HGO hat die Revision den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin 
geprüft, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt sind, 

3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-
gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

5. der Jahresabschluss nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes darstellt, 

6. der Rechenschaftsbericht nach § 112 Abs. 3 HGO eine zutreffende Vorstellung von der 
Lage des Verbandes vermittelt. 

Die Prüfung beinhaltet die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses sowie 
des Anhangs und des Rechenschaftsberichts. 

Die Revision hat die Prüfung nach § 128 HGO sowie dem risikoorientierten Prüfungsansatz 
unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen 
(IDR-L-200) vorgenommen. 

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinrei-
chend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresab-
schluss und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. 

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz folgend, hat die Revision eine am Risiko des Verbandes 
ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grund-
lage von ersten analytischen Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt. 

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwi-
ckelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbe-
ziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems des Verbandes Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt. Da-
bei werden die Prozesse von kommunalen Abläufen und die damit verbundenen Risiken mit 
analysiert und die Schwerpunkte der Prüfung bestimmt. 

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilan-
zierung, der Angaben im Jahresabschluss und dem Rechenschaftsbericht ein. Sie beinhaltet 
die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze, der 
wesentlichen Einschätzungen des Verbandsvorstandes und des Kämmerers sowie eine Beur-
teilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, des Anhangs und des Rechenschaftsbe-
richts. 

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Rechenschaftsberichts wa-
ren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksich-
tigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie 
im Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Verbandes vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
darstellen. 



Prüfungsbericht - Jahresabschluss zum 31.12.2023 

 

 
 

Fachdienst 1400 – Revision 
Seite 17 von 33 

Die Prüfung umfasst aussagebezogene, einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Auf-
bau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten 
Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl durch den Prüfer bzw. zum Teil 
auf mathematisch-statistischen Verfahren. 

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden unter Berücksich-
tigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. 

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt beziehungsweise folgende 
Prüfungsergebnisse und Arbeiten Dritter verwendet: 

 Es wurden Kontoauszüge und Saldenmitteilungen von Kreditinstituten eingeholt. 

 Im Rahmen der Prüfung der Ergebnisrechnung wurde eine kritische Durchsicht vorgenom-
men und bei auffälligen Posten stichprobenhaft Belege eingesehen.  

 Die Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten orientierte sich an der Werthaltigkeit, 
die anhand von Offenen-Posten-Listen beurteilt wurden. 

 Bei prüfungsrelevanten Sachverhalten wurden Verträge und andere begründende Unter-
lagen eingesehen. 

 Die Finanzrechnung wurde auf Plausibilität und in Abstimmung mit der Vermögensrech-
nung geprüft. Insbesondere wurde ein Abgleich zu den flüssigen Mitteln vorgenommen. 

 Die Prüfung der Haushaltswirtschaft umfasste die Ordnungsmäßigkeit. 

Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das 
Prüfungsurteil bildet. 

Ausgangspunkt der Prüfung war der durch die Revision geprüfte und unter dem Datum vom 
08. März 2024 mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum         
31. Dezember 2022. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die verantwortlichen Mitarbeiter 
erteilt. Der Verbandsvorstand hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Rechen-
schaftsberichts am 13. Februar 2025 schriftlich bestätigt. 
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rech-
nungslegung und Haushaltswirtschaft 

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Der auf Grundlage des kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) nach Muster 12 zu 
§ 33 Abs. 4 GemHVO erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan gewährleistet nach 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen eine klare und übersichtliche Ordnung des 
Buchungsstoffes. 

Die Geschäftsvorfälle sind nach den uns vorgelegten Unterlagen vollständig, fortlaufend und 
zeitgerecht in der Finanzbuchhaltung erfasst. Die Belege sind ordnungsgemäß angewiesen, 
ausreichend erläutert und übersichtlich, nach Produkten sortiert, abgelegt. Die Zahlen aus der 
Vorjahresbilanz sind richtig im Berichtsjahr vorgetragen worden. Die Vermögens-, Ergebnis- 
und Finanzrechnung sind aus der Buchführung zutreffend entwickelt und vom Verbandsvor-
stand aufgestellt worden. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, rich-
tige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung. 
Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rück-
stellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht. 

Die Prüfung hat ergeben, dass die von dem Verband getroffenen organisatorischen und tech-
nischen Maßnahmen im Wesentlichen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsre-
levanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 

Der Verband nutzt die Finanzbuchhaltungssoftware newsystem in der Version 7 – 2024S1 - 
Build: 24.6.106.0. Für die eingesetzte Software liegt zum Zeitpunkt der Prüfung ein gültiges 
Zertifikat vor. Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH ist 
gültig bis zum 29. Januar 2027.  

Die Nebenbuchhaltungen sind direkt mit der Hauptbuchhaltung verknüpft. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach den Feststellungen 
der Revision im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen 
und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen 
entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, 
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht. 

Ergänzend zur Jahresabschlussprüfung erfolgt nach § 131 Abs. 1 Nr. 2 HGO die laufende Prü-
fung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses. 
Kassenprüfungen nach § 131 Abs. 1 Nr. 3 HGO i. V. m. § 27 GemKVO sind am 12. Juni und 
am 25. September 2023 durchgeführt worden. 

Weitere ergänzende Prüfungen (z. B. Personalprüfungen, Vergabeprüfungen) wurden für das 
Haushaltsjahr 2023 nicht vorgenommen. 
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5.1.2 Jahresabschluss einschließlich Anhang 

Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den gesetzli-
chen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden so-
wie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den 
gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ange-
setzt und bewertet.  

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sowie ihre Teilrechnungen (1 Produktbereich) 
wurden ordnungsgemäß erstellt. Die Darstellung der Vorjahresergebnisse in den Teilrechnun-
gen weicht von den tatsächlichen Vorjahresergebnissen ab. Dies ist damit zu begründen, dass 
der Verband ab dem Haushaltsjahr 2023 eine neue Finanzsoftware eingeführt hat. Für die 
Auswertung der Teilrechnungen wurde keine vollständige Migration der Vorjahresdaten vorge-
nommen. Es handelt sich lediglich um eine Darstellungsthematik, die den Jahresabschluss 
2023 nicht beeinflusst. Dieses Problem ist mit dem Jahresabschluss 2024 behoben. 

Der Anhang enthält gem. § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO i. V. m. § 50 GemHVO die notwendigen 
Erläuterungen der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, ins-
besondere die von dem Verband angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, so-
wie die sonstigen Pflichtangaben. 

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 
ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet wor-
den ist und im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen 
und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht. Die Aussagen zur wirtschaftli-
chen Lage und zum Geschäftsverlauf geben eine zutreffende Beurteilung der Lage des Ver-
bandes wieder. 

5.1.3 Rechenschaftsbericht 

Der Rechenschaftsbericht ist ein wichtiges Instrument, das den Leser konkret über die Ereig-
nisse und Besonderheiten des Haushaltsjahres des Verbandes und die sich daraus ergeben-
den Chancen und Risiken informieren soll. Ihm kommt eine erweiterte Erläuterungs-, Informa-
tions- und Rechenschaftsfunktion zu. Neben den Pflichtangaben nach § 51 Abs. 1 GemHVO 
sollen im Rechenschaftsbericht weitere Angaben gemacht werden, wie z. B. Angaben über 
den Stand der Aufgabenerfüllung sowie bedeutsame Entwicklungen oder Tendenzen des 
Haushaltsjahres (§ 51 Abs. 2 GemHVO). Die Verbandsversammlung soll dadurch die Möglich-
keit erhalten, zukunftsbezogen Steuerungsentscheidungen treffen zu können. 

Der vom Verbandsvorstand aufgestellte und bestätigte Rechenschaftsbericht ist diesem Be-
richt als Anlage beigefügt. 

Der Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im 
Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften. 

Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht 

 Stellung nimmt zum Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage des 
Verbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der Aufgabenerfüllung, 

 mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, 

 insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt, 

 die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung im Wesentlichen darstellt, 

 alle weiteren nach § 51 GemHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält. 
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Der Revision sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von be-
sonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre. 

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Nach Überzeugung der Revision vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung grundsätzlich ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Verbandes.  

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Haushaltsjahr ausgeübten Bilan-
zierungs- und Bewertungswahlrechte und die nachfolgenden wesentlichen wertbestimmenden 
Faktoren (Einfluss von wertbestimmenden Parametern auf die wesentlichen Bewertungsgrund-
lagen sowie die Annahmen und Ausübung von Ermessensentscheidungen) sind im Hinblick 
auf die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses besonders zu erwähnen: 

 Die Erfassung der Anlagenzugänge in 2023 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten. Für die Abschreibungsdauer wurde gem. § 43 Abs. 1 GemHVO 
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftli-
chen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an der steuerlichen Abschrei-
bungstabelle festgelegt. Als Abschreibungsmethode findet lediglich die lineare Abschrei-
bung Anwendung. 

 Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren 
beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.  

 Den flüssigen Mitteln wurden Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2023 zu Grunde ge-
legt. 

 Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert. 

Für weitergehende Erläuterungen zu den Bewertungsgrundlagen wird auf die Angaben im An-
hang zum Jahresabschluss verwiesen. 

5.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert 
angewandt. 

5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung gegen-
über dem Vorjahr unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt. Daher kann die 
Darstellung (Form) der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung von den Mustern der 
GemHVO abweichen und es kann aufgrund des Ausweises in vollen Eurobeträgen zu Run-
dungsdifferenzen kommen. 
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Vermögensrechnung - AKTIVA 

 

Die Bilanzsumme hat sich im Haushaltsjahr 2023 um 206 TEUR auf 792 TEUR erhöht. Dies 
ist im Wesentlichen auf die Zunahme des Anlagevermögens (184 TEUR) zurückzuführen. 

Die Aktiva wird vom Sachanlagevermögen mit 710 TEUR dominiert. Die Zugänge belaufen 
sich dabei auf insgesamt 253 TEUR, die Abgänge auf 5 TEUR und die Abschreibungen auf 
68 TEUR. Daneben sind die bereits erfolgten Abschreibungen auf die Abgänge zu berück-
sichtigen (+4 TEUR).  

Bei den Forderungen handelt es sich hauptsächlich um Kostenerstattungen der Mitgliedskom-
munen als verbundene Unternehmen für den Einsatz von Facharbeitern und Maschinen sowie 
um die Erstattung von Materialkosten im Rahmen von Leistungen des Verbandes. 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände ist zum Abschlussstichtag vorzunehmen (Stich-
tagsprinzip). Durch die Stichtagsbetrachtung unterliegen die Forderungen allgemeinen 
Schwankungen je nach ihrer Fälligkeit. 

Die flüssigen Mittel sind im Haushaltsjahr 2023 um 13 TEUR gestiegen und betragen zum 
Stichtag 47 TEUR. 

  

Vermögensübersicht Veränderung
EUR % EUR % EUR

Vermögensstruktur
Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 9.833 1,2 2.124 0,4 7.709
Sachanlagevermögen 709.838 89,7 533.781 91,1 176.057
Finanzanlagevermögen 50 0,0 50 0,0 0

719.722 90,9 535.955 91,5 183.766

Umlaufvermögen
Vorräte / fertige und unfertige Erzeugnisse 0 0,0 0 0,0 0
Forderungen aus Zuweisungen 0 0,0 0 0,0 0
Forderungen aus Steuern 0 0,0 0 0,0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0,0 124 0,0 -124
Forderungen gg. verbundene Unternehmen 24.955 3,2 16.365 2,8 8.590
Sonstige Vermögensgegenstände 0 0,0 0 0,0 0
Flüssige Mittel 46.994 5,9 33.504 5,7 13.490

71.949 9,1 49.993 8,5 21.956

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0,0 0 0,0 0

791.670 100,0 585.948 100,0 205.722

31.12.2023 31.12.2022
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Vermögensrechnung – PASSIVA 

  

Die Netto-Position der Bilanz ist im Vorjahresvergleich mit 145 TEUR unverändert geblieben.  

Der Verband schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 22 TEUR ab. 
Dieser setzt sich aus einem außerordentlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1 TEUR und ei-
nem ordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von 23 TEUR zusammen. Der außerordentliche 
Jahresfehlbetrag wurde vor Abschluss der Bücher mit der außerordentlichen Ergebnisrücklage 
verrechnet. Der ordentliche Jahresüberschuss wurde ebenfalls vor Abschluss der Bücher zur 
Abdeckung von Jahresfehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis der Vorjahre (14 TEUR) verwen-
det. Der übrige Jahresüberschuss wurde in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses eingestellt (9 TEUR). Für nähere Informationen zum Jahresergebnis verweisen 
wir auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung sowie auf den Prüfbericht zum Jahresab-
schluss 2022. 

Die Sonderposten belaufen sich im Jahr 2023 auf 114 TEUR. Es handelt sich hierbei um in-
vestive Zuwendungen. Wie bereits im Vorjahr waren auch im Haushaltsjahr 2023 im Bereich 
der Zuwendungen keine Zugänge zu verzeichnen. Die Verminderung der Sonderposten um 
7 TEUR ergibt sich somit aus der ertragswirksamen Auflösung. 

Kapital Veränderung
EUR % EUR % EUR

Kapitalstruktur
Eigenkapital

Netto-Position 144.856 18,3 144.856 24,7 0
Ergebnisrücklagen 15.475 2,0 0 0,0 15.475
Sonderrücklagen 0 0,0 0 0,0 0
Ergebnisvortrag 0 0,0 -6.145 -1,0 6.145
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 0,0 0 0,0 0

160.331 20,3 138.711 23,7 21.620

Sonderposten
Zuweisungen und Zuschüsse 113.530 14,3 120.970 20,6 -7.440
Investitionsbeiträge 0 0,0 0 0,0 0
Sonderposten für den Gebührenausgleich 0 0,0 0 0,0 0
Sonstige Sonderposten 0 0,0 0 0,0 0

113.530 14,3 120.970 20,6 -7.440

Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen 0 0,0 0 0,0 0
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen 0 0,0 0 0,0 0
Sonstige Rückstellungen 43.815 5,5 40.046 6,8 3.769

43.815 5,5 40.046 6,8 3.769

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 466.008 58,9 281.644 48,1 184.364
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0,0 0 0,0 0
Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung 0 0,0 0 0,0 0
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0,0 0 0,0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.860 0,4 806 0,1 2.054
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähn. Abg. 0 0,0 0 0,0 0
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 25 0,0 0 0,0 25
Sonstige Verbindlichkeiten 5.100 0,6 3.771 0,6 1.329

473.994 59,9 286.221 48,8 187.773

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0,0 0 0,0 0

791.670 100,0 585.948 100,0 205.722

31.12.2023 31.12.2022
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Die sonstigen Rückstellungen (44 TEUR) enthalten eine Rückstellung für Urlaubs- und Zeit-
guthaben der Verbandsmitarbeiter (37 TEUR) sowie eine Rückstellung für Jahresabschluss-
prüfungen und eine Vergabeprüfung (7 TEUR). 

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich um 184 TEUR erhöht und betragen 
zum Ende des Haushaltsjahres 466 TEUR. Im Haushaltsjahr wurde ein neuer Kredit in Höhe 
von 215 TEUR aufgenommen. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr 
nicht nennenswert verändert und betreffen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten zum Bilanz-
stichtag, die noch nicht ausgeglichen sind. 

 
Ergebnisrechnung 

 

Der Jahresüberschuss von 22 TEUR setzt sich aus einem ordentlichen Jahresüberschuss 
(23 TEUR und einem außerordentlichen Jahresfehlbetrag (1 TEUR) zusammen. 

Die ordentlichen Erträge sind hauptsächlich durch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 
(487 TEUR) geprägt. Daneben belaufen sich die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -
erstattungen (Erstattungen der Verbandsgemeinden für Material- und Deponiekosten) auf 
13 TEUR. 

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen (286 TEUR) und Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen (123 TEUR) die größten Positionen. 

  

Ergebnisrechnung Veränderung
EUR % EUR % EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0,0 0 0,0 0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 486.986 96,0 401.495 88,8 85.491
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.887 2,5 17.814 3,9 -4.927
Bestandsveränd. und aktivierte Eigenleistungen 0 0,0 0 0,0 0
Erträge aus Steuern und Abgaben 0 0,0 25.039 5,5 -25.039
Erträge aus Transferleistungen 0 0,0 0 0,0 0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0,0 0 0,0 0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 7.440 1,5 7.441 1,6 -1
Sonstige ordentliche Erträge 1 0,0 175 0,0 -174

Ordentliche Erträge 507.314 100,0 451.964 100,0 55.350
Personalaufwendungen 285.918 59,8 248.860 55,8 37.059
Versorgungsaufwendungen 0 0,0 0 0,0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.776 25,7 143.619 32,2 -20.843
Abschreibungen / Wertberichtigungen 68.309 14,3 52.399 11,8 15.910
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0 0,0 0 0,0 0
Steueraufwendungen/ Umlageverpflichtungen 946 0,2 946 0,2 0
Transferaufwendungen 0 0,0 0 0,0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0,0 0 0,0 0

Ordentliche Aufwendungen 477.950 100,0 445.824 100,0 32.126
Verwaltungsergebnis 29.364 6.140 23.224

Finanzerträge 0 0 0
Finanzaufwendungen 6.600 1.232 5.368

Finanzergebnis -6.600 -1.232 -5.368
Ordentliches Ergebnis 22.764 4.908 17.856

Außerordentliche Erträge 0 8.000 -8.000
Außerordentliche Aufwendungen 1.144 80 1.064

Außerordentliches Ergebnis -1.144 7.920 -9.064
Jahresergebnis 21.620 12.828 8.792

2023 2022
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Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwands-
arten: 

  

  

Die nachstehende Tabelle zeigt ausgewählte Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen: 

T6

  

2023 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 486.986 401.495 404.931 400.433 372.834 
Steuern und steuerähnliche Erträge 0 25.039 0 0 0 
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 12.887 17.814 14.398 20.228 33.899 

499.873 444.348 419.329 420.661 406.732 

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten

2023 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR EUR

Personalaufwendungen 285.918 248.860 273.300 262.240 240.876 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.776 143.619 129.748 115.846 113.201 
Abschreibungen 68.309 52.399 53.603 48.088 45.099 

477.004 444.878 456.650 426.173 399.177 

Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten

EUR EUR EUR EUR EUR
Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile 13.044 15.400 13.413 18.705 30.350 
Treibstoffe 49.429 58.231 43.829 32.003 33.193 
Instandhaltung von Kfz. 32.698 42.896 38.734 33.873 25.559 

95.172 116.527 95.976 84.581 89.102 

2019Entwicklung ausgewählter Positionen bei den 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2023 2022 2021 2020
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Finanzrechnung 

  

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und dient der 
Darstellung der Finanzkraft des Verbandes. Sie stellt die Veränderung des Bestandes an Zah-
lungsmitteln innerhalb des Haushaltsjahres dar. 

Die Finanzrechnung zeigt die Möglichkeit zur Finanzierung von Investitionen und entspricht 
einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow). Es sind alle bei der Wahrnehmung der Aufgaben des 
Verbandes anfallenden Zahlungsströme erfasst und in den Cashflows für die Bereiche der lau-
fenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darge-
stellt. Daneben werden haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge nachgewiesen. 

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (491 TEUR) haben sich im Vorjahresver-
gleich um 62 TEUR erhöht. Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(409 TEUR) hat es eine Erhöhung um 13 TEUR im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Insgesamt 
ist es im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit somit zu einem Zahlungsmittelüber-
schuss von 82 TEUR gekommen. 

Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (-253 TEUR) und des 
Zahlungsüberschusses aus Finanzierungstätigkeit (184 TEUR) ergibt sich der gesamte Zah-
lungsmittelüberschuss von 13 TEUR. 

Im Haushaltsjahr wurde ein neuer Kredit in Höhe von 215 TEUR aufgenommen. Planmäßige 
Tilgungen fanden in Höhe von 31 TEUR statt. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss 
aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 184 TEUR. 

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres beträgt 47 TEUR und entspricht den 
flüssigen Mitteln der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023.  
  

2023 2022 Veränderung
EUR EUR EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 491.408 429.212 62.196
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 409.063 396.430 12.632

82.345 32.782 49.563

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 253.219 690 252.529

-253.219 -690 -252.529

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 215.000 0 215.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 30.636 28.996 1.640

184.364 -28.996 213.360

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0 243.691 -243.691
Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0 242.386 -242.386

0 1.305 -1.305

13.490 4.401 9.090

33.504 29.103
46.994 33.504 13.490

Finanzrechnung

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelbestand am Ende des HH-Jahres

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf
aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres

Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH-Jahres
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5.3 Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 

5.3.1 Allgemeine Feststellungen 

Im Rahmen der Prüfung und der Berichterstattung über die Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-
wirtschaft ist eine Feststellung zu treffen, ob diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften 
entspricht. Dabei ist insbesondere darauf einzugehen, ob die haushaltswirtschaftliche Lage 
geeignet ist, eine nachhaltige (stetige) Aufgabenerfüllung sicherzustellen. 

In die Prüfung mit einbezogen wurden die Vorschriften zu den allgemeinen Haushaltsgrund-
sätzen, den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung, der Haushaltssatzung und dem Haus-
haltsplan. Darüber hinaus sind ortsrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

Die Daten der Haushaltssatzung stellen sich wie folgt dar: 

 

Die Haushaltssatzung 2023 wurde von der Verbandsversammlung am 08. Februar 2023 be-
schlossen. Mit Verfügung vom 18. April 2023 teilte die Kommunalaufsicht des Landrates des 
Landkreises Fulda mit, dass sie Einsicht in die beschlossene Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan genommen und die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditermächtigungen von 
42 TEUR und den Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten von 80 TEUR 
genehmigt hat. 

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 erfolgte im Mai 2023 in den Mit-
teilungsblättern der fünf Verbandskommunen. Anschließend lag sie zusammen mit dem Haus-
haltsplan 2023 in der Zeit vom 15. Mai bis 26. Mai 2023 im Rathaus Hilders öffentlich aus. 

Der Verband hat eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 101 HGO mit der Haus-
haltssatzung vorgelegt.  

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen. 

Für das Haushaltsjahr 2023 war die Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erfor-
derlich. 

5.3.2 Kreditermächtigungen und Kreditaufnahmen 

In der Haushaltssatzung 2023 wurden Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 42 TEUR veranschlagt. Die Finanzrechnung zeigt, 
dass es im Haushaltjahr zu einer Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 
215 TEUR gekommen ist. Hierfür lag eine noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 
aus dem Haushaltsjahr 2022 vor. 

im Ergebnishaushalt EUR im Finanzhaushalt EUR

im ordentlichen Ergebnis 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 51.980
Gesamtbetrag der Erträge 493.720
Gesamtbetrag der Aufwendungen 493.720 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.000
im außerordentlichen Ergebnis 0
Gesamtbetrag der Erträge 0 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 42.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34.000

Jahresfehlbedarf 0 Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2.980

Kreditermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen

42.000 0

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

80.000
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5.3.3 Verpflichtungsermächtigungen 

Nach § 102 Abs. 1 HGO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen 
Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unbeschadet des 
§ 102 Abs. 5 HGO nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Damit 
schafft der Gesetzgeber die Möglichkeit, investive Verpflichtungen einzugehen, die erst in fol-
genden Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. In der Haushaltssatzung 2023 wurden keine 
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 HGO veranschlagt. 

5.3.4 Liquiditätskredite 

Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurden in § 4 der Haushalts-
satzung in Höhe von 80 TEUR veranschlagt. Diese wurden unterjährig lediglich im veran-
schlagten und genehmigten Rahmen in Anspruch genommen. Zum 31. Dezember 2023 sind 
keine Liquiditätskredite vorhanden. 

5.3.5 Kredittilgung 

Gem. § 92 Abs. 6 Nr. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Zahlungsmittelfluss aus 
laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur 
ordentlichen Tilgung von Krediten (ohne Sondertilgungen und Umschuldungen; abzüglich Til-
gungsleistungen Dritter) sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse" geleistet werden kön-
nen. Die ordentliche Tilgung der Kredite konnten im Haushaltsjahr 2023 vollständig aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Ein Beitrag zum Sondervermögen „Hessen-
kasse“ ist nicht zu leisten. 

  

5.3.6 Haushaltsvermerke 

Deckungsfähigkeit 

Der Haushalt des Verbandes ist lediglich in einen Teilhaushalt auf Produktebene (Land- und 
Forstwirtschaft) gegliedert. Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnis- und Teilfinanz-
haushalt und bildet ein Budget im Sinne des § 4 GemHVO. 

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwen-
dungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO eben-
falls für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen.  

Ebenso dürfen die zahlungswirksamen Mehrerträge eines Produkts für entsprechende Mehr-
aufwendungen des gleichen Produkts gem. § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden.  

Weitere Deckungsvermerke wurden nicht angebracht. 

Übertragbarkeit 

Für Ansätze im Zusammenhang mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen gelten die Vorgaben des § 21 Abs. 2 GemHVO, durch die eine Übertrag-
barkeit kraft Verordnungsregelung bereits gegeben ist. 

Jahresabschluss

EUR

82.345
30.636

davon Tilgungsleistungen Dritter 0
30.636

Vergleich Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
ordentlichen Auszahlungen zur Tilgung von Krediten 2023

(§ 3 Abs. 2 GemHVO)

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten nach Abzug von Tilgungsleistungen 
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Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen beziehungsweise Auszahlungen sind 
gem. § 100 Abs. 1 HGO nur zulässig, wenn sie 

 unvorhergesehen und 
 unabweisbar sind und 
 die Deckung gewährleistet ist. 

Ist zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung bereits bekannt, dass eine Auf-
wendung oder Auszahlung entstehen wird, ist diese nicht unvorhersehbar. Unabweisbarkeit 
liegt nur dann vor, wenn eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung beziehungsweise Aus-
zahlung aufgrund vorliegender rechtlicher oder faktischer Zwänge weder sachlich noch zeitlich 
eine andere Handlungsalternative für den Verband darstellt. Das heißt, dass die Aufwendung 
beziehungsweise Auszahlung für die Weiterführung einer kommunalen Aufgabe zwingend er-
forderlich ist. Die Deckung ist nur dann gewährleistet, wenn ein konkreter Deckungsvorschlag 
unterbreitet wird (z. B. durch Mehrerträge oder Mehreinzahlungen). 

Hinsichtlich der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
gem. § 100 HGO wurde unter § 8 in der Haushaltssatzung 2023 geregelt, dass über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Umfang oder der Bedeutung nach 
erheblich sind, wenn sie den Haushaltansatz um 10 TEUR überschreiten. 

5.3.7 Einhaltung des Haushaltsplanes 

Übertragung von Haushaltsresten 

Eine Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Haushaltsermächtigun-
gen gem. § 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO wurde von dem Verband vorgelegt. Es werden Ansätze für 
investive Auszahlungen in Höhe von 4 TEUR in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. 

Die stichprobenartige Überprüfung der investiven übertragenen Haushaltsermächtigungen 
führte zu keinen Beanstandungen. 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen beschlossen worden. 
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5.3.8 Plan-Ist-Vergleich 
 

 

Der tatsächliche Überschuss in der Ergebnisrechnung von 22 TEUR fällt gegenüber dem fort-
geschriebenen Ansatz um 22 TEUR höher aus. Dies resultiert dabei hauptsächlich aus dem 
um 22 TEUR höher ausgefallenen Verwaltungsergebnis. Ursächlich hierfür sind dabei haupt-
sächlich die um 14 TEUR höher ausgefallenen ordentlichen Erträge sowie die um 9 TEUR 
geringer ausgefallenen ordentlichen Aufwendungen. 

 

Dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss von 18 TEUR im fortgeschriebenen Ansatz steht ein 
tatsächlicher Zahlungsmittelüberschuss von 13 TEUR gegenüber, was zu einer Abweichung 
von 5 TEUR führt.  

Bei der Verwaltungstätigkeit schlagen sich in diesem Zusammenhang die bereits bei der Er-
gebnisrechnung erläuterten Veränderungen nieder. Im Rahmen der Investitionstätigkeit resul-
tiert die Abweichung daraus, dass die getätigten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten um 
4 TEUR niedriger ausfallen als geplant.  

Im Haushaltsjahr wurde ein neuer Kredit in Höhe von 215 TEUR aufgenommen. Die planmä-
ßigen Tilgungen betragen 31 TEUR, sodass sich daraus der Zahlungsmittelüberschuss aus 
der Finanzierungstätigkeit (184 TEUR) ergibt. Die Abweichung zum fortgeschriebene Ansatz 
beträgt 39 TEUR. 

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres beträgt 47 TEUR. 

Ergebnishaushalt (EUR)
Haushalts-

ansatz

Fortge- 
schriebener 

Ansatz

Ergebnis des 
HH-Jahres

Vergleich
Ergebnis ./. 

fortg. Ansatz 

ordentliche Erträge 493.720 493.720 507.314 13.594

ordentliche Aufwendungen 486.720 486.720 477.950 -8.770

Verwaltungsergebnis 7.000 7.000 29.364 22.364

Finanzergebnis -7.000 -7.000 -6.600 400

ordentliches Ergebnis 0 0 22.764 22.764

außerordentliches Ergebnis 0 0 -1.144 -1.144

Überschuss / Fehlbedarf                      
des HH-Jahres

0 0 21.620 21.620

Finanzhaushalt (EUR)
Haushalts-

ansatz
Fortgeschrie-
bener Ansatz

Ergebnis des 
HH-Jahres

Vergleich 
 Ergebnis ./. 
fortg. Ansatz 

Zahlungsmittelfluss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

51.980 51.980 82.345 30.365

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -57.000 -257.000 -253.219 3.781

Zahlungsmittelfluss aus 
Finanzierungstätigkeit

8.000 223.000 184.364 -38.636

Zahlungsmittelfluss aus 
haushaltsunwirksamen Vorgängen

0 0 0 0

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf 
des HH-Jahres

2.980 17.980 13.490 -4.490
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5.3.9 Einhaltung des Stellenplanes 

Wie aus der nachstehenden Aufstellung zur Entwicklung des Stellenplanes zu entnehmen ist, 
hat sich die Anzahl der Planstellen (Beamte und Arbeitnehmer) im Jahr 2023 gegenüber dem 
Jahr 2022 leicht erhöht. 

Der Stellenplan entspricht den gesetzlichen Vorschriften gem. § 5 GemHVO. Insgesamt sind 
6,1 Planstellen für den Verband vorgesehen. 

 

Die Stelle des Verbandsvorsitzenden wird ehrenamtlich verwaltet und ist in der obenstehenden 
Tabelle nicht aufgeführt. Der Verbandsvorsitzende erhält eine pauschale Aufwandsentschädi-
gung für seine ehrenamtliche Tätigkeit. 

5.3.10 Berichte über den Haushaltsvollzug 

Nach § 28 GemHVO ist die Verbandsversammlung im Verlauf des Haushaltsjahres mehrmals 
über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Laut Auskunft des Verbandes ist die 
Organisation und Durchführung von Verbandsversammlungen mit einem hohen Aufwand ver-
bunden, der mehrmals im Jahr seitens der Verbandsverwaltung nicht geleistet werden kann, 
da nur eine Verwaltungsangestellte in Teilzeit beim Verband beschäftigt ist. Um diesen finan-
ziellen und zeitlichen Mehraufwand zu vermeiden, wird beim Verband möglichst nur einmal 
jährlich eine Verbandsversammlung durchgeführt. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Ter-
minfindung fand im Haushaltsjahr 2022 keine Sitzung statt und im Haushaltsjahr 2023 zwei 
Sitzungen. In der Sitzung vom 13.12.2023 wurde über den Stand des Haushaltsvollzugs 2023 
berichtet. 

Die Revision weist darauf hin, dass nach den Hinweisen zu § 28 GemHVO mindestens zweimal 
ein Bericht im Haushaltsjahr vorzulegen ist, was aus dem Begriff „mehrmals“ abgeleitet werden 
kann. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Entscheidungen der Gemeindevertretung, 
die aufgrund der gelieferten Informationen getroffen werden, bis zum Ende des Haushaltsjah-
res auch noch die angestrebten Wirkungen erzielen können. Der Vorschrift des § 28 GemHVO 
ist insoweit nicht entsprochen worden. 

Unterjährige Berichte können auch per Mail in digitaler Form oder per Umlauf verteilt werden.  
  

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung 

Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arbeitnehmer 6,10 4,90 -1,20 5,80 5,00 -0,80
Summe 6,10 4,90 -1,20 5,80 5,00 -0,80

2023 2022
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6. Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung 

Die Revision hat den Jahresabschluss - bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanz-
rechnung, erläutert durch den Rechenschaftsbericht und ergänzt um die vorgeschriebenen An-
lagen (§ 112 HGO) – des Verbandes für das Haushaltsjahr 2023 geprüft.  

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses (§ 128 HGO) ist festzustellen, ob 

 der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anlagen förmlich und inhaltlich den 
Vorschriften entspricht (§ 128 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 HGO), 

 die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß erfolgte (§ 128 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 HGO). 

Die Revision hat den Jahresabschluss und die Haushaltswirtschaft risikoorientiert, unter Be-
achtung der Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen, geprüft. 

Im Rahmen der Prüfung wurde die Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems miteinbezogen sowie die Nachweise für die Angaben in Buch-
führung und Jahresabschluss auf der Basis von analytischen Prüfungshandlungen und Stich-
proben durchgeführt.  

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Wür-
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 

Bei der Prüfung hat sich die Revision an den Leitlinien und Hinweisen des Instituts der Rech-
nungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR) orientiert. 

Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die 
Beurteilung bildet. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses ergab, dass 

 Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach den Vorschriften der HGO, 
GemHVO sowie der GemKVO und den analog anzuwendenden handelsrechtlichen 
Vorschriften aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonstigen er-
forderlichen Aufzeichnungen des Verbandes hergeleitet wurden, 

 die Vermögenswerte ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst 
sind, 

 Rechenschaftsbericht sowie Anhang und die weiteren Anlagen den gesetzlichen Best-
immungen entsprechen,  

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind.  
 

Daraus ergibt sich folgender 

Uneingeschränkter kommunaler Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, stimmt der Jah-
resabschluss mit der Buchführung überein, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Verbandes und stellt die wirtschaftliche Lage sowie die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft ergab, dass 

 der Haushaltsplan eingehalten wurde, 
 die Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

sind, 
 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist. 

Daraus ergibt sich folgender 

Uneingeschränkter kommunaler Bestätigungsvermerk für die Haushaltswirtschaft 

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, mit Ausnahme 
der unter Punkt 3.2 genannten Feststellungen, entspricht die Haushaltswirtschaft insgesamt 
den geltenden Vorschriften. Verstöße gegen die Gebote der Ordnungsmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit wurden im Rahmen der durchgeführten Prüfungen nicht festgestellt. Die haus-
haltwirtschaftliche Lage des Verbandes ist geeignet, die stetige Erfüllung der dem Verband 
obliegenden Aufgaben zu gewährleisten. 

 

Fulda, den 06. März 2025  

 

Fachdienst Revision 
des Landkreises Fulda 

 

 

 

 
            
            
  gez. Ziegler     gez. Bendisch   
  Ziegler     Bendisch   
  Leiter FD Revision     Prüfer   
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7. Anlagen zum Prüfungsbericht 

7.1 Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 

7.2 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023 

7.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 

7.4 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 

7.5 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 

7.6 Vollständigkeitserklärung 
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